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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzpro-

dukten    

Name des Produkts:  UNISONO AM Vermögensverwaltung Nachhaltig Ausgewogen

Unternehmenskennung (LEI-Code): nicht vorhanden

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen ange-

strebt? 

Ja Nein 

Es wurden damit nachhaltige

Investitionen mit einem Umweltziel 

getätigt: ___% 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es 32,22% 
an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

Es wurden damit nachhaltige

Investitionen mit einem sozialen 

Ziel getätigt: ___% 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine

nachhaltigen Investments getätigt. 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-
vestition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder so-
zialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich beein-
trächtigt und die Un-
ternehmen, in die in-
vestiert wird, Verfah-
rensweisen einer gu-
ten Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeich-
nis von ökologisch

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten

enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der so-
zial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten festgelegt. Nach-
haltige Investitionen 
mit einem Umwelt-
ziel könnten taxono-
miekonform sein 
oder nicht.
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  

UNISONO AM berücksichtigte bei der Auswahl der Vermögensgegenstände
Nachhaltigkeitskriterien. 

Dabei machten bei dieser Vermögensverwaltung die nachhaltigen Investitionen gem. 
Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 (nachfolgend “Offenlegungsverordnung”) Art. 2 Nr. 17 
mindestens 25% des Wertes der Vermögensverwaltung (sogenannte Kategorie #1A 
Nachhaltige Investition) aus.  

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Anteil des 

Portfolios 

mit einer 

ITR <= 2°C 

bei Invest-

ment- 
anteilen

Anteil des 

Portfolios 

an Umwelt
oder sozia-
lem Ziel
von Invest-

mentantei-

len

Gesamtan-

teil an 

nachhalti-

gen Investi-

tionen

Investmen-

tanteilen 

für die eine 

manuelle 

Bewertung 

durchge-

führt wurde

Anteil des 

Portfolios 

mit verletz-

ten 

Schwell-

werten der 

PAI

Anteil des 

Portfolios 

mit einem 

MSCI-Ra-

ting > BB* 

46,52% 48,50% 95,02% 0,00% 0,04% 100,00% 

• ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Noch nicht anwendbar.

• Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt

teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen

bei?

Im Sinne dieser Vermögensverwaltung galt eine Investition dann als 
nachhaltige Investition, wenn sie auf eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgerichtet ist, die eine 
ökologische oder soziale Verbesserung der aktuellen Situation anstrebt und dabei 
wesentliche nachteilige Auswirkungen (PAI`s) im Sinne der SFDR vermeidet. Sofern 
Werte bzgl. der Nachhaltigkeit zur Offenlegungsverordnung veröffentlicht sind (bspw. 
über das European ESG Template), nutz Unisono AM diese Werte. Ist ein Fonds zwar 
als Artikel 8 oder 9 klassifiziert, es fehlt aber an konkreten Daten zu Art. 2 Nr. 17, 
prüft Unisono AM die Nachhaltigkeit anhand der von MSCI ESG Research LLC 
veröffentlichten Daten zum ITR (Impied Temperature Rise) des jeweiligen Fonds und 
wird den Anteil des Vermögens ausweisen, welcher eine ITR kleiner oder gleich 2° 
Celsius aufweist. (Pariser Abkommen, Art. 2 Abs. 1 lit a). Als Zielzeitraum 
wurde dafür das Jahr 2100 festgelegt. Abgesehen von einem geringen Prozentsatz 
Liquidität, die aus taktischen Gründen in der Vermögensverwaltung gehalten werden 
kann strebt UNISONO AM für diese Vermögensverwaltung an, nur in Anteile 
solcher Fonds zu investieren, die durch entsprechende Offenlegungsverpflichtungen 
Daten zu Umwelt- und Sozialzielen und der Berücksichtigung der PAI bereitstellen.   

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren 

wird gemessen, in-
wieweit die mit dem 
Finanzprodukt be-
worbenen ökologi-
schen oder sozialen 
Merkmale erreicht 
werden. 
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• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich

geschadet?

Diese Vermögensverwaltung investierte gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung im 
Rahmen der Quote von mindestens 25 % nicht in wirtschaftliche Tätigkeiten, die ein 
Umweltziel, ein soziales Ziel, eine Investition in Humankapital oder einer solchen 
zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen erheblich 
beeinträchtigten und die Unternehmen, in die investiert wurde, Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung anwendeten, insbesondere bei soliden 
Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von 
Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften (sog. „do no significant harm 
principle“, kurz: „DNSH“).   

Bei den wichtigsten

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von In-
vestitionsentschei-
dungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäf-
tigung, Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von Kor-
ruption und Beste-
chung. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung wurde einer Investition unterstellt, sofern diese die 
in folgender Tabelle ausgeführten Kriterien erfüllte: 

Kriterium zur Erfüllung 
der DNSH  

Erläuterung der Annahme 

Berücksichtigung bei 
Fonds über die Klassifizie-
rung nach Artikel 8 oder 9 
der Offenlegungsverord-
nung und nachrangig über 
das MSCI-ESG-Fonds-Ra-
ting. 

Unisono AM prüft, ob für den Fonds Werte über das EET (European 
ESG Template) bzgl. einer Klassifizierung nach Artikel 8 oder 9 im
Sinne der Offenlegungsverordnung vorliegen. Sofern ein Fonds als 
Artikel 8 oder 9 klassifiziert wurde, betrachtet Unisono AM die DNSH-
Kriterien auf Grund der eigenen Anforderungen der 
Offenlegungsverordnung an den Fonds als adäquat berücksichtigt. 
Sofern ein Fonds nicht als Artikel 8 oder 9 klassifiziert wurde, 
betrachtet Unisono AM die DNSH als adäquat berücksichtigt, sofern
das MSCI-ESG-Fonds-Rating >= BBB ist.
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o Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren erfolgte durch definierte Ausschlusskriterien. Es wurden grundsätzlich
keine Wertpapiere erworben, die

(1) mehr als 10 % ihres Umsatzes mit der Herstellung und/ oder dem Vertrieb von
Rüstungsgütern generieren;

(2) Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem Über-
einkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und
der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-
Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-
Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen
(UN BWC und UN CWC) generieren;

(3) mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten generie-
ren;

(4) mehr als 10% Umsatz mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren;
(5) mehr als 10% Umsatz mit der Stromerzeugung aus Erdöl generieren;
(6) mehr als 10% Umsatz mit Atomstrom generieren;
(7) mehr als 30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle

generieren;
(8) in schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aus-

sicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwer-
kes, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder gegen die
OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen;

Ferner wurden keine Anleihen von Staaten erworben, 

(9) die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert wurden,
(10) die das Abkommen von Paris nicht ratifiziert hatten.

Die Vermögensverwaltung durfte durch explizite Prüfung und Begründung eine 
Verletzung der Ausschlusskriterien zulassen. 

In der nachfolgenden Tabelle wird aufgezeigt, durch welche 
Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche 
Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert wurden. Die Auswahl der 
Nachhaltigkeitsfaktoren beruht auf der Delegierten Verord-nung zur 
Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor: 

https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/babff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9
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Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI Berücksich-

tigt durch 

Begründung 

Für Aktien oder Anleihen von Unternehmen 

1. Treibhausgasemissionen (GHG
Emissions)

2. CO2-Fußabdruck (Carbon Foot-
print)

3. Treibhausgasintensität der im Port-
folio befindlichen Unternehmen
(GHG intensity of investee compa-
nies)

Ausschlusskri-
terien Nr. (4), 
(5), (7) und (8) 

Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) genannte 
Umsatzschwelle hinsichtlich Unternehmen, welche Umsatz mit der 
Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie 
durch den Ausschluss von Unternehmen, welche schwere Kontro-
versen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den 
Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon 
ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausge-
stoßen werden.  

4. Exposition zu Unternehmen aus
dem Sektor der Fossilen Brenn-
stoffe (Exposure to companies ac-
tive in the fossile fuel sector)

Ausschlusskri-
terien Nr. (4), 
(5) und (7)

Investitionen in Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind für 
den Fonds aufgrund der in den Ausschlusskriterien verankerten 
Umsatzschwellen begrenzt, wodurch eine entsprechende Exposi-
tion teilweise vermieden wird. 

5. Anteil von nichterneuerbarer Ener-
gie an Energieverbrauch und -pro-
duktion (Share of non-renewable
energy consumption and produc-
tion)

Ausschlusskri-
terien Nr. (4) – 
(6) 

Durch die in den Ausschlusskriterien beinhalteten Umsatzschwel-
len wird die Investition in als besonders problematisch eingestuften 
Energiequellen beschränkt. Der Anteil von nicht-erneuerbaren 
Energien am Energieverbrauch wird damit indirekt berücksichtigt, 
da anzunehmen ist, dass die Begrenzung der Investitionen zu ei-
nem verminderten Angebot nicht erneuerbarer Energie führen 
wird.  

6. Energieverbrauchsintensität pro
Branche mit hohen Klimaauswir-
kungen (Energy consumption in-
tensity per high impact climate sec-
tor)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Die Prinzipien 7-9 des UN Global Compact halten Unternehmen an 
die Umwelt vorsorglich, innovativ und zielgerichtet im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten zu schützen. Insbesondere der mit Prinzip 9 UN Global 
Compact verfolgte Ansatz, innovative Technologien zu entwickeln, 
kann zu einer Verringerung der Energieintensität beitragen. Ent-
sprechend wird erwartet, dass Unternehmen, welche keine 
schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufwei-
sen, beschränkte negativen Auswirkungen auf die Energiever-
brauchsintensität pro Branche haben. 

7. Aktivitäten mit nachteiligen Auswir-
kungen auf artenreiche Gebiete
(Activities negatively affecting bio-
diversity-sensitive areas)

8. Schadstoffausstoß in Gewässer
(Emissions to water)

9. Sondermüll (Hazardous waste)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Insbesondere wird in Prinzip 7 des UN Global Compact der Vorsor-
geansatz postuliert. Es wird davon ausgegangen, dass Unterneh-
men, welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global 
Compact aufweisen, nur beschränkte negative Auswirkungen auf 
geschützte Gebiete und die dort beheimateten Arten, und nur be-
schränkte negative Auswirkungen an anderen Orten durch Schad-
stoff-belastetes Abwasser oder durch Sondermüll entfalten.  

10. Verstöße gegen den UN Global
Compact oder die OECD-Leitlinien
für multinationale Unternehmen
(Violations of UNGC and OECD-
Guidelines for MNE)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact und die 
OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen werden durch das 
Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend überwacht.  

11. Mangelnde Prozesse und Compli-
ancemechanismen, um Einhaltung
des UN Global Compacts oder der
OECD-Leitlinien für multinationale
Unternehmen zu überwachen
(Lack of processes and compliance
mechanisms to monitor compliance
with UNGC and OECD-Guidelines)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die ge-
nannten Vereinbarungen auftreten, haben erkennbar nicht ausrei-
chend Strukturen geschaffen, um die Einhaltung der Normen si-
cherstellen zu können, so dass davon ausgegangen werden kann, 
dass der Ausschluss zu einer Beschränkung der negativen Auswir-
kungen führt.  



UNISONO Asset Management GmbH | Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gemäß Artikel 11 SFDR | Seite 6

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI Berücksich-

tigt durch 

Begründung 

12. Unbereinigte geschlechtsspezifi-
sche Lohnlücke (Unadjusted gen-
der pay gap)

13. Geschlechterdiversität im Auf-
sichtsrat oder Geschäftsführung
(Board gender diversity)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Da Prinzip 6 des UN Global Compact auf die Abschaffung aller For-
men von Diskriminierung am Arbeitsplatz abzielt und zudem im 
Rahmen der Prinzipien 3-6 auf die ILO-Kernarbeitsnormen verwie-
sen wird ist davon auszugehen, dass der Ausschluss schwerwie-
gender Verstöße zu einer Beschränkung negativer Auswirkungen 
führt. 

14. Exposition zu kontroversen Waffen
(Exposure to controversial wea-
pons)

Ausschlusskri-
terium Nr. (2) 

Über das Ausschlusskriterium Nr. (2) wird eine Investition in Unter-
nehmen, welche Umsatz mit kontroversen Waffen, bspw. Antiper-
sonenminen erwirtschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.  

15. Investitionen in Unternehmen ohne
Initiativen zur Verringerung der
CO2-Emissionen

Ausschlusskri-
terien Nr. (4), 
(5), (7) und (8) 
+ Nutzung der
ITR

Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) genannte 
Umsatzschwelle hinsichtlich Unternehmen, welche Umsatz mit der 
Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie 
durch den Ausschluss von Unternehmen, welche schwere Kontro-
versen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den 
Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon 
ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausge-
stoßen werden. Zusätzlich beinhaltet die für die Herleitung von 
nachhaltigen Investitionen genutzte ITR inhärent Initiativen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen. 

16. Menschenrechte - Fehlende Sorg-
faltspflicht

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die UN 
Global Compacts oder der OECD-Leitlinien für multinationale Un-
ternehmen auftreten, haben erkennbar nicht ausreichend Struktu-
ren geschaffen, zur Ermittlung, Verhinderung, Begrenzung und Be-
wältigung nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass der Ausschluss zu 
einer Beschränkung der negativen Auswirkungen führt. 

Für Anleihen von Staaten 

Treibhausgasintensität (GHG Intensity) Ausschlusskri-
terium Nr. (10) 

Durch das Ausschlusskriteriums Nr. (10) wird sichergestellt, dass 
nur in Anleihen von Staaten investiert wird, die das Pariser 
Abkommen ratifiziert haben und damit Maßnahmen treffen, um 
die Treibhausgasintensität zu minimieren. Daher lässt sich davon 
ausgehen, dass mittelbar eine Beschränkung negativer 
Auswirkungen auf die Treibhausgasintensität von Staaten erfolgt. 
erfolgt.

Im Portfolio befindliche Anleihen von 
Ländern, die sozialen Verstößen aus-
gesetzt sind (Investee countries 
subject to social violations) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (9) 

Durch Anwendung des Ausschlusskriterium Nr. (9)wird nicht in 
Staatsanleihen investiert, die aufGrundlage bestehender 
Informationen, Analysenund Experteninterviews als „unfrei“ 
klassifiziertwerden. Die Klassifizierung ist in „frei“, „teilweisefrei“ 
und „unfrei“ unterteilt.
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Hinsichtlich der Ausschlusskriterien galt:
Lag für Fonds eine Klassifizierung nach Artikel 8 oder 9 
Offenlegungsverordnung vor, galten die PAI für die UNISONO AM als 
adäquat berücksichtigt. nutzt UNISONO AM das MSCI-ESG-Fonds-Rating. 
Die PAI werden als adäquat berücksichtigt bewertet,sofern das Rating 
>=BBB ist. Sofern ein Fonds weder als Artikel 8 oder 9 klassifiziert wurde, noch 
über eine MSCI ESG Bewertung verfügt sieht Unisono AM die PAI als adäquat 
berücksichtigt, sofern die Berücksichtigung von PAIs vom Fonds selbst 
veröffentlicht wurde. Dabei erfolgte keine Klassifizierung von konkreten PAI 
nach einer Wertigkeit.  

o Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinati-

onale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirt-

schaft und Menschenrecht im Einklang?

Unisono AM wendete hier einen gestuften Ansatz an: Bei allen Fonds, die eine 
Klassifizierung nach Art. 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung aufwiesen, wurden 
die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte als berücksichtigt be-
trachtet. Fehlte eine solche Klassifizierung, wurde als Alternative durch das MSCI-
Mindestrating von BB ein Mindeststandard gewährleistet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, 
nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträch-
tigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanz-
produkt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nach-
haltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zu-
grunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheb-
lich beeinträchtigen. 

https://www.donner-reuschel.de/sustainable-finance/
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Die Erläuterung zur Berücksichtigung der PAI wurde auf den vorhergehenden Seiten ausführ-
lich gegeben. 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Größte Investitionen 
mögenswerte 

Investmentfonds  9,98% Belgien 

Kepler Ethik Rentenfonds

Robeco Global Stars Equities Fund Niederlande

TRP-Responsible Diversified Inc. Investmentfonds 7,15% Luxemburg 

SEB Sustainability Nordic Fund Investmentfonds 6,89% Luxemburg 

Corporate M Sustainable (R) Investmentfonds 6,69% Luxemburg 

Luphus A. Sustainable Conv. Bonds Deutschland 

Amundi Ethik Fonds Investmentfonds 5,07% Deutschland 

BNP Corp. Bond SRI PAB 1-3Y ETF Investmentfonds 5,05% Luxemburg

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

#1A Nachhaltige Investitionen: 95,02% 

• Wie sah die Vermögensallokation aus?

#1A Nachhaltige Investitionen 46,52% 

- davon Taxonomiekonform
- davon Sonstige Umwelt- oder

soziale Ziele

0,00% 

46,52% 

#1 B Andere ökologische oder soziale Merkmale 48,50% 

#2 Andere 4,98% 

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der

größte Anteil der im 
Bezugszeitraum ge-
tätigten Investitio-

nen des Finanzpro-
dukts entfiel: 

Die Vermögensal-

lokation gibt den je-
weiligen Anteil der 
Investitionen in be-
stimmte Vermögens-
werte an. 

Capitulum sustainable Local Currency 
Bond Funds 

Investmentfonds 6,86% Deutschland 

Sektor 
In % der Ver-

Land 

Investmentfonds 8,29% 

Investmentfonds 

DRAM Invest B Equities Eur

 9,19% Österreich

Investmentfonds 5,6% 
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• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

UNISONO AM investierte in nachfolgende Wirtschaftssektoren:

1. Informationstechnologie
2. Verbrauchsgüter
3. Gesundheitswesen
4. Industrieunternehmen
5. Telekommunikation
6. Verbraucherdienste
7. Finanzdienstleistungen
8. Versorgung
9. Grundstoffe

• Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Ta-

xonomie konform?

Die Vermögensverwaltung berücksichtigte ökologische und/oder soziale Merkmale. Es war 
jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu 
investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088) (nachfolgend „Taxonomie-Verordnung“) genannten Umweltziele 
beitrugen. Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen 
sind, betrug 0 Prozent. Eine Verpflichtung zu einem Mindestanteil an nachhaltigen 
Investitionen nach der EU-Taxonomie war aufgrund der mangelnden bzw. unvollständigen 
Datenverfügbarkeit sowie der fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene nicht 
möglich. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologi-
sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-
gorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologi-

schen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen
eingestuft werden.

Investitionen

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 
Merkmale* 

#1A Nachhaltige 
Investitionen

Sonstige 
Umweltziele

Soziale Ziele
#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale#2 Andere 

Investitionen

Ermöglichende 

Tätigkeiten wir-
ken unmittelbar 
ermöglichend da-
rauf hin, dass an-
dere Tätigkeiten 
einen wesentli-
chen Beitrag zu 
den Umweltzie-
len leisten. 

Übergangstätig-

keiten sind Tätig-
keiten, für die es 
noch keine CO2-
armen Alternati-
ven gibt und die 
unter anderem 
Treibhaus-
gasemissions-
werte aufweisen, 
die den besten 
Leistungen ent-
sprechen. 
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• Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fos-

siles Gas und/oder Kernenergie investiert1?

    Ja: 

in fossiles Gas in Kernenergie 

    Nein 

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten geflossen sind? 

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichenden Tätigkei-
ten. 

• Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang ge-

bracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Noch nicht anwendbar. 

• Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen

Investitionen mit einem Umweltziel?

46,52% 

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann nachhaltig, wenn sie zur Eindämmung 
des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe 
Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und Kernergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

In den nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen 

Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug 

auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die 

zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts 

zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 

Staaten.

0%

0%

0%

100%

100%

100%

OpEx

CapEx

Umsatz-
erlöse

0% 50% 100%

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform: fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)
Nicht Taxonomiekonform

0%

0%

0%

100%

100%

100%

OpEx

CapEx

Umsatz-
erlöse

0% 50% 100%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform: fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)
Nicht Taxonomiekonform

sind nach-
haltige Investitio-
nen mit einem 
Umweltziel, die 
die Kriterien für 
ökologisch nach-
haltige Wirt-
schaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

Taxonomiekon-
forme Tätigkei-
ten, ausgedrückt 
durch den Anteil 
der: 
- Umsatzerlöse,
die den Anteil
der Einnahmen
aus umwelt-
freundlichen Ak-
tivitäten der Un-
ternehmen, in
die investiert
wird, widerspie-
geln

- Investitions-

ausgaben

(CapEx), die die
umweltfreundli-
chen Investitio-
nen der Unter-
nehmen, in die
investiert wird,
aufzeigen, z. B.
für den Über-
gang zu einer
grünen Wirt-
schaft

- Betriebsaus-

gaben (OpEx),
die die umwelt-
freundlichen be-
trieblichen Akti-
vitäten der Un-
ternehmen, in
die investiert
wird, widerspie-
geln. 



• Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

 Dieser Anteil kann bisher nicht einzeln ausgewiesen. Vielmehr fällt er in die Position #1B 

"andere ökologische oder soziale Merkmale" von insgesamt 48,5%%

• Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 
wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindest-

schutz?

ein vermögensverwaltender Mischfonds, der zu Absicherungszwecken in Zertifikate 
und Derivate investiert, gleichwohl ein MSCI ESG Rating von AA aufweist. 
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfül-

lung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 

UNISONO AM tauschte im Zeitraum vom 30.06.2023 bis 30.06.2024 Fondstitel 
aus. Die Transaktionen verbesserten insgesamt den Anteil an 
nachhaltigen Investitionen. UNISONO AM verfolgt fortlaufend die vorgegebenen 
Zielquoten an nachhaltigen Investitionen und steuert durch entsprechende 
Verkäufe und Käufe die Verbesserung der Zielquoten.
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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzpro-

dukten    

Name des Produkts:  UNISONO AM Vermögensverwaltung Nachhaltig Aktiv

Unternehmenskennung (LEI-Code): nicht vorhanden

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen ange-

strebt? 

Ja Nein 

Es wurden damit nachhaltige

Investitionen mit einem Umweltziel 

getätigt: ___% 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es 49,55% 
an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

Es wurden damit nachhaltige

Investitionen mit einem sozialen 

Ziel getätigt: ___% 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine

nachhaltigen Investments getätigt. 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-
vestition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder so-
zialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich beein-
trächtigt und die Un-
ternehmen, in die in-
vestiert wird, Verfah-
rensweisen einer gu-
ten Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeich-
nis von ökologisch

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten

enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der so-
zial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten festgelegt. Nach-
haltige Investitionen 
mit einem Umwelt-
ziel könnten taxono-
miekonform sein 
oder nicht.
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  

UNISONO AM berücksichtigte bei der Auswahl der Vermögensgegenstände
Nachhaltigkeitskriterien. 

Dabei machten bei dieser Vermögensverwaltung die nachhaltigen Investitionen gem. 
Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 (nachfolgend “Offenlegungsverordnung”) Art. 2 Nr. 17 
mindestens 25% des Wertes der Vermögensverwaltung (sogenannte Kategorie #1A 
Nachhaltige Investition) aus.  

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Anteil des 

Portfolios 

mit einer 

ITR <= 2°C 

bei Invest-

ment- 
anteilen

Anteil des 

Portfolios 

an Umwelt
oder sozia-
lem Ziel
von Invest-

mentantei-

len

Gesamtan-

teil an 

nachhalti-

gen Investi-

tionen

Investmen-

tanteilen 

für die eine 

manuelle 

Bewertung 

durchge-

führt wurde

Anteil des 

Portfolios 

mit verletz-

ten 

Schwell-

werten der 

PAI

Anteil des 

Portfolios 

mit einem 

MSCI-Ra-

ting > BB* 

34,68% 65,32% 100,00% 0,00% 0,00% 93,00% 

• ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Noch nicht anwendbar.

• Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt

teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen

bei?

Im Sinne dieser Vermögensverwaltung galt eine Investition dann als 
nachhaltige Investition, wenn sie auf eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgerichtet ist, die eine 
ökologische oder soziale Verbesserung der aktuellen Situation anstrebt und dabei 
wesentliche nachteilige Auswirkungen (PAI`s) im Sinne der SFDR vermeidet. Sofern 
Werte bzgl. der Nachhaltigkeit zur Offenlegungsverordnung veröffentlicht sind (bspw. 
über das European ESG Template), nutz Unisono AM diese Werte. Ist ein Fonds zwar 
als Artikel 8 oder 9 klassifiziert, es fehlt aber an konkreten Daten zu Art. 2 Nr. 17, 
prüft Unisono AM die Nachhaltigkeit anhand der von MSCI ESG Research LLC 
veröffentlichten Daten zum ITR (Impied Temperature Rise) des jeweiligen Fonds und 
wird den Anteil des Vermögens ausweisen, welcher eine ITR kleiner oder gleich 2° 
Celsius aufweist. (Pariser Abkommen, Art. 2 Abs. 1 lit a). Als Zielzeitraum 
wurde dafür das Jahr 2100 festgelegt. Abgesehen von einem geringen Prozentsatz 
Liquidität, die aus taktischen Gründen in der Vermögensverwaltung gehalten werden 
kann strebt UNISONO AM für diese Vermögensverwaltung an, nur in Anteile 
solcher Fonds zu investieren, die durch entsprechende Offenlegungsverpflichtungen 
Daten zu Umwelt- und Sozialzielen und der Berücksichtigung der PAI bereitstellen.   

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren 

wird gemessen, in-
wieweit die mit dem 
Finanzprodukt be-
worbenen ökologi-
schen oder sozialen 
Merkmale erreicht 
werden. 
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• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich

geschadet?

Diese Vermögensverwaltung investierte gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung im 
Rahmen der Quote von mindestens 25 % nicht in wirtschaftliche Tätigkeiten, die ein 
Umweltziel, ein soziales Ziel, eine Investition in Humankapital oder einer solchen 
zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen erheblich 
beeinträchtigten und die Unternehmen, in die investiert wurde, Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung anwendeten, insbesondere bei soliden 
Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von 
Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften (sog. „do no significant harm 
principle“, kurz: „DNSH“).   

Bei den wichtigsten

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von In-
vestitionsentschei-
dungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäf-
tigung, Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von Kor-
ruption und Beste-
chung. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung wurde einer Investition unterstellt, sofern diese die 
in folgender Tabelle ausgeführten Kriterien erfüllte: 

Kriterium zur Erfüllung 
der DNSH  

Erläuterung der Annahme 

Berücksichtigung bei 
Fonds über die Klassifizie-
rung nach Artikel 8 oder 9 
der Offenlegungsverord-
nung und nachrangig über 
das MSCI-ESG-Fonds-Ra-
ting. 

Unisono AM prüft, ob für den Fonds Werte über das EET (European 
ESG Template) bzgl. einer Klassifizierung nach Artikel 8 oder 9 im
Sinne der Offenlegungsverordnung vorliegen. Sofern ein Fonds als 
Artikel 8 oder 9 klassifiziert wurde, betrachtet Unisono AM die DNSH-
Kriterien auf Grund der eigenen Anforderungen der 
Offenlegungsverordnung an den Fonds als adäquat berücksichtigt. 
Sofern ein Fonds nicht als Artikel 8 oder 9 klassifiziert wurde, 
betrachtet Unisono AM die DNSH als adäquat berücksichtigt, sofern
das MSCI-ESG-Fonds-Rating >= BBB ist.
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o Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren erfolgte durch definierte Ausschlusskriterien. Es wurden grundsätzlich
keine Wertpapiere erworben, die

(1) mehr als 10 % ihres Umsatzes mit der Herstellung und/ oder dem Vertrieb von
Rüstungsgütern generieren;

(2) Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem Über-
einkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und
der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-
Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-
Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen
(UN BWC und UN CWC) generieren;

(3) mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten generie-
ren;

(4) mehr als 10% Umsatz mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren;
(5) mehr als 10% Umsatz mit der Stromerzeugung aus Erdöl generieren;
(6) mehr als 10% Umsatz mit Atomstrom generieren;
(7) mehr als 30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle

generieren;
(8) in schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aus-

sicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwer-
kes, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder gegen die
OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen;

Ferner wurden keine Anleihen von Staaten erworben, 

(9) die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert wurden,
(10) die das Abkommen von Paris nicht ratifiziert hatten.

Die Vermögensverwaltung durfte durch explizite Prüfung und Begründung eine 
Verletzung der Ausschlusskriterien zulassen. 

In der nachfolgenden Tabelle wird aufgezeigt, durch welche 
Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche 
Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert wurden. Die Auswahl der 
Nachhaltigkeitsfaktoren beruht auf der Delegierten Verord-nung zur 
Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor: 

https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/babff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9
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Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI Berücksich-

tigt durch 

Begründung 

Für Aktien oder Anleihen von Unternehmen 

1. Treibhausgasemissionen (GHG
Emissions)

2. CO2-Fußabdruck (Carbon Foot-
print)

3. Treibhausgasintensität der im Port-
folio befindlichen Unternehmen
(GHG intensity of investee compa-
nies)

Ausschlusskri-
terien Nr. (4), 
(5), (7) und (8) 

Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) genannte 
Umsatzschwelle hinsichtlich Unternehmen, welche Umsatz mit der 
Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie 
durch den Ausschluss von Unternehmen, welche schwere Kontro-
versen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den 
Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon 
ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausge-
stoßen werden.  

4. Exposition zu Unternehmen aus
dem Sektor der Fossilen Brenn-
stoffe (Exposure to companies ac-
tive in the fossile fuel sector)

Ausschlusskri-
terien Nr. (4), 
(5) und (7)

Investitionen in Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind für 
den Fonds aufgrund der in den Ausschlusskriterien verankerten 
Umsatzschwellen begrenzt, wodurch eine entsprechende Exposi-
tion teilweise vermieden wird. 

5. Anteil von nichterneuerbarer Ener-
gie an Energieverbrauch und -pro-
duktion (Share of non-renewable
energy consumption and produc-
tion)

Ausschlusskri-
terien Nr. (4) – 
(6) 

Durch die in den Ausschlusskriterien beinhalteten Umsatzschwel-
len wird die Investition in als besonders problematisch eingestuften 
Energiequellen beschränkt. Der Anteil von nicht-erneuerbaren 
Energien am Energieverbrauch wird damit indirekt berücksichtigt, 
da anzunehmen ist, dass die Begrenzung der Investitionen zu ei-
nem verminderten Angebot nicht erneuerbarer Energie führen 
wird.  

6. Energieverbrauchsintensität pro
Branche mit hohen Klimaauswir-
kungen (Energy consumption in-
tensity per high impact climate sec-
tor)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Die Prinzipien 7-9 des UN Global Compact halten Unternehmen an 
die Umwelt vorsorglich, innovativ und zielgerichtet im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten zu schützen. Insbesondere der mit Prinzip 9 UN Global 
Compact verfolgte Ansatz, innovative Technologien zu entwickeln, 
kann zu einer Verringerung der Energieintensität beitragen. Ent-
sprechend wird erwartet, dass Unternehmen, welche keine 
schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufwei-
sen, beschränkte negativen Auswirkungen auf die Energiever-
brauchsintensität pro Branche haben. 

7. Aktivitäten mit nachteiligen Auswir-
kungen auf artenreiche Gebiete
(Activities negatively affecting bio-
diversity-sensitive areas)

8. Schadstoffausstoß in Gewässer
(Emissions to water)

9. Sondermüll (Hazardous waste)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Insbesondere wird in Prinzip 7 des UN Global Compact der Vorsor-
geansatz postuliert. Es wird davon ausgegangen, dass Unterneh-
men, welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global 
Compact aufweisen, nur beschränkte negative Auswirkungen auf 
geschützte Gebiete und die dort beheimateten Arten, und nur be-
schränkte negative Auswirkungen an anderen Orten durch Schad-
stoff-belastetes Abwasser oder durch Sondermüll entfalten.  

10. Verstöße gegen den UN Global
Compact oder die OECD-Leitlinien
für multinationale Unternehmen
(Violations of UNGC and OECD-
Guidelines for MNE)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact und die 
OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen werden durch das 
Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend überwacht.  

11. Mangelnde Prozesse und Compli-
ancemechanismen, um Einhaltung
des UN Global Compacts oder der
OECD-Leitlinien für multinationale
Unternehmen zu überwachen
(Lack of processes and compliance
mechanisms to monitor compliance
with UNGC and OECD-Guidelines)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die ge-
nannten Vereinbarungen auftreten, haben erkennbar nicht ausrei-
chend Strukturen geschaffen, um die Einhaltung der Normen si-
cherstellen zu können, so dass davon ausgegangen werden kann, 
dass der Ausschluss zu einer Beschränkung der negativen Auswir-
kungen führt.  
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Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI Berücksich-

tigt durch 

Begründung 

12. Unbereinigte geschlechtsspezifi-
sche Lohnlücke (Unadjusted gen-
der pay gap)

13. Geschlechterdiversität im Auf-
sichtsrat oder Geschäftsführung
(Board gender diversity)

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Da Prinzip 6 des UN Global Compact auf die Abschaffung aller For-
men von Diskriminierung am Arbeitsplatz abzielt und zudem im 
Rahmen der Prinzipien 3-6 auf die ILO-Kernarbeitsnormen verwie-
sen wird ist davon auszugehen, dass der Ausschluss schwerwie-
gender Verstöße zu einer Beschränkung negativer Auswirkungen 
führt. 

14. Exposition zu kontroversen Waffen
(Exposure to controversial wea-
pons)

Ausschlusskri-
terium Nr. (2) 

Über das Ausschlusskriterium Nr. (2) wird eine Investition in Unter-
nehmen, welche Umsatz mit kontroversen Waffen, bspw. Antiper-
sonenminen erwirtschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.  

15. Investitionen in Unternehmen ohne
Initiativen zur Verringerung der
CO2-Emissionen

Ausschlusskri-
terien Nr. (4), 
(5), (7) und (8) 
+ Nutzung der
ITR

Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) genannte 
Umsatzschwelle hinsichtlich Unternehmen, welche Umsatz mit der 
Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie 
durch den Ausschluss von Unternehmen, welche schwere Kontro-
versen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den 
Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon 
ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausge-
stoßen werden. Zusätzlich beinhaltet die für die Herleitung von 
nachhaltigen Investitionen genutzte ITR inhärent Initiativen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen. 

16. Menschenrechte - Fehlende Sorg-
faltspflicht

Ausschlusskri-
terium Nr. (8) 

Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die UN 
Global Compacts oder der OECD-Leitlinien für multinationale Un-
ternehmen auftreten, haben erkennbar nicht ausreichend Struktu-
ren geschaffen, zur Ermittlung, Verhinderung, Begrenzung und Be-
wältigung nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass der Ausschluss zu 
einer Beschränkung der negativen Auswirkungen führt. 

Für Anleihen von Staaten 

Treibhausgasintensität (GHG Intensity) Ausschlusskri-
terium Nr. (10) 

Durch das Ausschlusskriteriums Nr. (10) wird sichergestellt, dass 
nur in Anleihen von Staaten investiert wird, die das Pariser 
Abkommen ratifiziert haben und damit Maßnahmen treffen, um 
die Treibhausgasintensität zu minimieren. Daher lässt sich davon 
ausgehen, dass mittelbar eine Beschränkung negativer 
Auswirkungen auf die Treibhausgasintensität von Staaten erfolgt. 
erfolgt.

Im Portfolio befindliche Anleihen von 
Ländern, die sozialen Verstößen aus-
gesetzt sind (Investee countries 
subject to social violations) 

Ausschlusskri-
terium Nr. (9) 

Durch Anwendung des Ausschlusskriterium Nr. (9)wird nicht in 
Staatsanleihen investiert, die aufGrundlage bestehender 
Informationen, Analysenund Experteninterviews als „unfrei“ 
klassifiziertwerden. Die Klassifizierung ist in „frei“, „teilweisefrei“ 
und „unfrei“ unterteilt.
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Hinsichtlich der Ausschlusskriterien galt:
Lag für Fonds eine Klassifizierung nach Artikel 8 oder 9 
Offenlegungsverordnung vor, galten die PAI für die UNISONO AM als 
adäquat berücksichtigt. Fehlt es an einer solchen Einstufung, nutzt 
UNISONO AM das MSCI-ESG-Fonds-Rating. Die PAI werden als 
adäquat berücksichtigt bewertet,sofern das Rating >=BBB ist. Sofern ein Fonds 
weder als Artikel 8 oder 9 klassifiziert wurde, noch über eine MSCI ESG 
Bewertung verfügt sieht Unisono AM die PAI als adäquat berücksichtigt, sofern 
die Berücksichtigung von PAIs vom Fonds selbst veröffentlicht wurde. 
Dabei erfolgte keine Klassifizierung von konkreten PAI nach einer Wertigkeit.  

o Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinati-

onale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirt-

schaft und Menschenrecht im Einklang?

Unisono AM wendete hier einen gestuften Ansatz an: Bei allen Fonds, die eine 
Klassifizierung nach Art. 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung aufwiesen, wurden 
die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte als berücksichtigt be-
trachtet. Fehlte eine solche Klassifizierung, wurde als Alternative durch das MSCI-
Mindestrating von BBB ein Mindeststandard gewährleistet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, 
nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträch-
tigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanz-
produkt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nach-
haltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zu-
grunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheb-
lich beeinträchtigen. 

https://www.donner-reuschel.de/sustainable-finance/
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Die Erläuterung zur Berücksichtigung der PAI wurde auf den vorhergehenden Seiten ausführ-
lich gegeben. 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

#1 Nachhaltige Investitionen: 100,00% 

• Wie sah die Vermögensallokation aus?

#1A Nachhaltige Investitionen 49,55% 

- davon Taxonomiekonform
- davon Sonstige Umwelt- oder

soziale Ziele

0,00% 

49,55% 

#1 B Andere ökologische oder soziale Merkmale 50,45% 

#2 Andere 0,00% 

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der

größte Anteil der im 
Bezugszeitraum ge-
tätigten Investitio-

nen des Finanzpro-
dukts entfiel: 

Die Vermögensal-

lokation gibt den je-
weiligen Anteil der 
Investitionen in be-
stimmte Vermögens-
werte an. 

Größte Investitionen 
mögenswerte 

UBS ETF SICAV MSCI World Socially R. Investmentfonds 14,82% Luxemburg 

Wellington Global Stewards Fund Investmentfonds 11,50% Irland 

DWS ESG European Small/Midcap Luxemburg 

Investmentfonds 9,50% 

7,00% Luxemburg 

Investmentfonds 7,00% Irland 

Echiquier Positive Impact Europe A

DPAM L Bonds Emerging M. Sustainable

Investmentfonds 7,00% Deutschland Invesco Umwelt und Nachhaltigkeitsfonds

Investmentfonds 5,00% Belgien 

ODDO BHF Sustainable Credit 

Steward Asia Pacific Sustainable I EUR 

7,00% Luxemburg 

Sektor 
In % der Ver-

Land 

Investmentfonds 10,00% 

Investmentfonds 8,00% 

AB SICAV I - Sustainable US Thematic P. Luxemburg 

BNP ETF Easy Global ESG Blue Economy

Frankreich 

Investmentfonds 

Investmentfonds 
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• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

UNISONO AM investierte in nachfolgende Wirtschaftssektoren:

1. Informationstechnologie
2. Verbrauchsgüter
3. Gesundheitswesen
4. Industrieunternehmen
5. Telekommunikation
6. Verbraucherdienste
7. Finanzdienstleistungen
8. Versorgung
9. Grundstoffe

• Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Ta-

xonomie konform?

Die Vermögensverwaltung berücksichtigte ökologische und/oder soziale Merkmale. Es war 
jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu 
investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088) (nachfolgend „Taxonomie-Verordnung“) genannten Umweltziele 
beitrugen. Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen 
sind, betrug 0 Prozent. Eine Verpflichtung zu einem Mindestanteil an nachhaltigen 
Investitionen nach der EU-Taxonomie war aufgrund der mangelnden bzw. unvollständigen 
Datenverfügbarkeit sowie der fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene nicht 
möglich. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologi-
sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-
gorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologi-

schen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen
eingestuft werden.

Investitionen

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 
Merkmale* 

#1A Nachhaltige 
Investitionen

Sonstige 
Umweltziele

Soziale Ziele
#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale#2 Andere 

Investitionen

Ermöglichende 

Tätigkeiten wir-
ken unmittelbar 
ermöglichend da-
rauf hin, dass an-
dere Tätigkeiten 
einen wesentli-
chen Beitrag zu 
den Umweltzie-
len leisten. 

Übergangstätig-

keiten sind Tätig-
keiten, für die es 
noch keine CO2-
armen Alternati-
ven gibt und die 
unter anderem 
Treibhaus-
gasemissions-
werte aufweisen, 
die den besten 
Leistungen ent-
sprechen. 
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• Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fos-

siles Gas und/oder Kernenergie investiert1?

    Ja: 

in fossiles Gas in Kernenergie 

    Nein 

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermög-

lichende Tätigkeiten geflossen sind? 

Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichenden Tätigkei-
ten. 

• Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang ge-

bracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Noch nicht anwendbar. 

• Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen

Investitionen mit einem Umweltziel?

34,68% 

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann nachhaltig, wenn sie zur Eindämmung 
des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe 
Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und Kernergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

In den nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen 

Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug 

auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die 

zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts 

zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 

Staaten.

0%

0%

0%

100%

100%

100%

OpEx

CapEx

Umsatz-
erlöse

0% 50% 100%

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform: fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)
Nicht Taxonomiekonform

0%

0%

0%

100%

100%

100%

OpEx

CapEx

Umsatz-
erlöse

0% 50% 100%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform: fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)
Nicht Taxonomiekonform

sind nach-
haltige Investitio-
nen mit einem 
Umweltziel, die 
die Kriterien für 
ökologisch nach-
haltige Wirt-
schaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

Taxonomiekon-
forme Tätigkei-
ten, ausgedrückt 
durch den Anteil 
der: 
- Umsatzerlöse,
die den Anteil
der Einnahmen
aus umwelt-
freundlichen Ak-
tivitäten der Un-
ternehmen, in
die investiert
wird, widerspie-
geln

- Investitions-

ausgaben

(CapEx), die die
umweltfreundli-
chen Investitio-
nen der Unter-
nehmen, in die
investiert wird,
aufzeigen, z. B.
für den Über-
gang zu einer
grünen Wirt-
schaft

- Betriebsaus-

gaben (OpEx),
die die umwelt-
freundlichen be-
trieblichen Akti-
vitäten der Un-
ternehmen, in
die investiert
wird, widerspie-
geln. 



• Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

 Dieser Anteil kann bisher nicht einzeln ausgewiesen. Vielmehr fällt er in die Position #1B 

"andere ökologische oder soziale Merkmale" von insgesamt 50,45%%

• Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 
wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindest-

schutz?

Keine
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfül-

lung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 

UNISONO AM tauschte im Zeitraum vom 30.06.2023 bis 30.06.2024 Fondstitel 
aus. Die Transaktionen verbesserten insgesamt den Anteil an 
nachhaltigen Investitionen. UNISONO AM verfolgt fortlaufend die vorgegebenen 
Zielquoten an nachhaltigen Investitionen und steuert durch entsprechende 
Verkäufe und Käufe die Verbesserung der Zielquoten.
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